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Beihilfe- und Vergaberecht 
➔ Darlehensvergabe durch die öffentliche Hand in den Fallstricken 
des EU-Beihilfenrechts • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
In mehreren Bundesländern geben die Gemeindeordnungen einen rechtlichen Rahmen zur Gewährung von 
Darlehen durch die Gemeinden vor. Gemeinsam ist diesen Bestimmungen, dass die gewährten Darlehen im 
Interesse der Gemeinde gelegen und die ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung der Darlehen gesichert 
sein sollen. Der Beitrag widmet sich der europarechtlichen Dimension bei der Gewährung von Darlehen 
durch die öffentliche Hand. 
Von Rene Berger, Sanela Terko und Kremena Dimova 

4 

➔ Veräußerung von Liegenschaften im lichte des Beihilfenrechts . . . . . . . . . . . . 6 
Der Verkauf von „öffentlichen Gütern" (zB Liegenschaften/Grundstücken und Unternehmen bzw -anteilen) 
kann aus Gründen des EU-Subventionsrechts die Durchführung eines hinreichend publizierten, allgemeinen 
und bedingungsfreien „Bietverfahrens" oder zumindest die Einholung eines unabhängigen Verkehrswertgut 
achtens erfordern, um den Verdacht einer unzulässigen Beihilfe an den Erwerber zu entkräften. Der Beitrag gibt 
Gemeinden eine Zusammenschau der Regelungen und Judikatur sowie einen Überblick, auf welche Details bei 
der Veräußerung von öffentlichen Gütern (am Beispiel der Veräußerung einer Liegenschaft) zu achten ist. 
Von Katja Schreibmayer 

Steuer-Radar 

Steuerrecht 
➔ lmmobilienertragsteuer (,,lmmoESt") bei Gemeinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Mit dem StabilitätsG 2012 erfolgte im Bereich der Ertragsbesteuerung von Grundstücksverkäufen eine 
Gleichstellung von Körperschaften öffentlichen Rechts mit natürlichen Personen. Grundstücksverkäufe 
von Gemeinden vor dem 1.4.2012 waren von der Besteuerung nicht erfasst. Seit dem StabilitätsG 2012 
verweist das für die Gemeinden maßgebliche Körperschaftsteuergesetz in diesem Bereich auf die anzuwen 
denden Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes. Da Gemeinden aus steuerlicher Sicht jedoch nicht 
gänzlich mit natürlichen Personen vergleichbar sind, kommen einzelne Bestimmungen nicht bzw nicht zur 
Gänze zur Anwendung. 
Von Ursula Stingl-Lösch 

➔ Ertragsteuerliche Begünstigung des Artikel 34 BBG 2001 
Klarstellung zur ertragsteuerneutralen Rückübertragung von Vermögen 
Von Peter Pilz und Katja Pilz 

11 

17 

" 
Offentliches Recht 
➔ Neuregelung der Abgabepflicht für Freizeitwohnungen in Oberösterreich . 21 
Mit 1. 12. 2019 ist die Freizeitwohnungspauschale des Oö TourismusG 2018 nunmehr erstmals fällig ge 
worden. Anhand praxisnaher Beispiele sollen Anwendung und Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen 
veranschaulicht werden. 
Von Dominik Geringer und Christoph Kölbl 

➔ Märkte in den Gemeinden und verpflichtende Öffnungszeiten . . . . . . . . . . . . . 26 
Märkte stellen einen wesentlichen Faktor in der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen 
Produkten dar und ergänzen so das Angebot von ansässigen Gewerbebetrieben auf dem Gebiet der Nahver 
sorgung. Sie können nur dann funktionieren, wenn die Letztverbraucher damit rechnen können, dass der 
Markt zu den Marktzeiten auch tatsächlich betrieben wird und Verkäufer dort ihre Waren anbieten. Bei 
Märkten ist zuletzt die Diskussion darüber entbrannt, ob Gemeinden verpflichtende Öffnungszeiten (,,Kern 
öffnungszeiten") festlegen dürfen, in denen die Verkaufseinrichtungen jedenfalls betrieben werden müssen. 
Von Dietmar Klose 
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➔ Was ist für Gemeinden im Regierungsprogramm 2020-2024 relevant?. . . . . . 30 
Am 2. 1. 2020 präsentierte die türkis-grüne Bun~esregier_u~g ihr Re~ieru~gsprogr~mm 202_0- 2024 „Au_s 
Verantwortung für Österreich". Die Gemeinden smd hohe1th~_h wie pnvatwirtschafth_ch von emem Gro~te1l 
dieser 328 Seiten an Zielsetzungen und Maßnahmenvorschlagen betroffen. Der Beitrag stellt wesentliche 
gemeinderelevante Passagen im Wortlaut des Regierungsprogramms vor. 
Von Konrad Gschwandtner 

➔ Kostentragung bei Eisenbahnkreuzungen - Bedeutende Rechtsfragen geklärt . . 40 
Die Kostentragungsbestimmungen des Eisenbahngesetzes sind derzeit Gegenstand eines Gesetzesprüfungs 
verfahrens beim VfGH. Nichtsdestotrotz erscheint es in Anbetracht der Fülle von Kostenverfahren not 
wendig, die im vergangenen Jahr durch den VwGH geklärten Rechtsfragen zu erörtern und darüber hin 
ausgehende zu thematisieren. 
Von Bernhard Haubenberger 

Nachbarrecht 
➔ Neue Baumhaftung in Sicht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Das Spannungsfeld zwischen Recht und Klima-/Umweltschutz 
Strenge Baumhaftung führt zu frühzeitigem Fällen und Rückschneiden von Bäumen. Das Eschensterben hat 
die Situation verschärft. In den letzten Jahren bemühen sich betroffene Kommunen, Vereine und NGOs aus 
verschiedenen Gründen, dabei auch Klimaschutzgründen, eine Milderung dieser Haftung zu erreichen. Das 
neue Regierungsabkommen lässt hoffen. 
Von Ferdinand Kerschner 

mit 
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mit 
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Von Markus Unterhafer 
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Die Umstellung auf die VRV 2015 bringt auch die Verpflichtung zum Ausweis und zur Bewertung von 
auflösend bedingt rückzahlbaren Investitionszuschüssen nach sich. Hierbei anzuwendende Normen 
stehen im Fokus dieses Beitrags. 
Von Alexander Herbst 
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